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ordnungen LGBl Nr 6/1970 und 85/1972 wird aufgeho-
ben. Die Aufhebung tritt gleichzeitig mit einem Gesetz,
mit dem das Landes-Polizeistrafgesetz dahin ergänzt wird,
dass die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes der
Bundesgendarmerie und der Bundespolizeidirektion Salz-
burg der gemäß § 6 Abs 1 zuständigen Behörde über de-
ren Ersuchen bei der Durchsetzung der Zutritts- und Aus-
kunftsbefugnis gemäß § 1h Abs 1 und bei der Schließung
eines Bordells gemäß § 1g Abs 2 und 3 im Rahmen ihres
gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten haben,
in Kraft.

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger

65. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom
24. Juni 2003 über den Energieausweis von Bauten

Auf Grund des § 17a Abs 2 des Baupolizeigesetzes
1997, LGBl Nr 40, in der geltenden Fassung wird verord-
net:

§ 1

Form und Inhalt des Energieausweises ergeben sich aus
der Anlage 1.

§ 2

(1) Als Kenngröße für die thermische Qualität von Bau-
ten ist im Energieausweis der Heizwärmebedarf – HWBBGF,
ausgedrückt in Kilowattstunden pro Quadratmeter Brut-
to-Geschoßfläche und Jahr, auszuweisen. Der Heizwär-
mebedarf ist nach Höhe des Bedarfes einer der folgenden
Wärmeschutzklassen zuzuordnen:

Wärmeschutzklassen HWBBGF in kWh/(m2a)

A bis 30

B von 31 bis 50

C von 51 bis 70

D von 71 bis 90

Wärmeschutzklassen HWBBGF in kWh/(m2a)

E von 91 bis 120

F von 121 bis 160

G über 160

(2) Als Kennzahlen für den Mindestwärmeschutz von
Bauten sind im Energieausweis der LEK-Wert, der LEKeq-
Wert und der höchstzulässige LEK-Wert (LEKzul) anzuge-
ben.

§ 3

(1) Für die Berechnung und die Angabe der energiebe-
zogenen Kenngrößen im Energieausweis ist die ÖNORM
H 5055, Energieausweis für Gebäude – Raumheizung und
Wassererwärmung, Ausgabe November 2002, heranzu-
ziehen.

(2) Die für den Mindestwärmeschutz maßgeblichen
Kennzahlen LEK-Wert, LEKeq-Wert und LEKzul bestimmen
sich nach der Verordnung über den Mindestwärmeschutz
von Bauten, LGBl Nr 82/2002.

§ 4

(1) Soweit nach den Bestimmungen dieser Verordnung
Önormen heranzuziehen sind, können auch gleichwertige
europäische Normen bzw gleichwertige Normen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines sonsti-
gen Vertragsstaates des Europäischen Wirtschaftsraumes
herangezogen werden.

(2) Die Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie
2002/91/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 2002 über die Gesamtenergieeffizienz
von Gebäuden.

§ 5

Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 2003 in Kraft.

Für die Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

Schausberger
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Anlage 1
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